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Erwünschte und unerwünschte Ausländer 
 

Wer ist überhaupt ein Ausländer? 
Jemand der aus seinem Geburts- oder Heimatland in 
ein anderes Land verzieht, aus welchen Gründen 
auch immer und dort lebt unter Beibehaltung seiner 
hergebrachten Sitten und Gebräuche. 
 

Wenn eine Familie zwei oder mehrere Generationen 
im Ausland, besser gesagt in der neuen Heimat zu-
gebracht hat, so erinnert allenfalls noch der „ausländi-
sche“ Name an deren Herkunft, aber im Übrigen sind 
sie angepaßt. 
Gegen solche Ausländer hat man nichts und natürlich 
sind Ausländer immer willkommen, die als Touristen 
oder auch sonstwie Geld und Arbeit ins Land bringen. 
Unerwünscht sind natürlich ausländische Kriminelle 
oder Drogenhändler. So muß man wissen, daß z.B. in 
Marokko Haschisch (Cannabis) mehr oder weniger of-
fiziell und von den Behörden geduldet, angebaut wird 
und dann exportiert. Auch die Terroristen in Afghani-
stan leben vom Verkauf von Heroin-Basis (Schlaf-
mohn). Solche Ausländer sind natürlich nicht gerne 
gesehen.  
Im Rahmen der Europäischen Union gibt es – Gott sei 
gedankt – in der „alten“ Union, also West-, Mittel- und 
Südeuropa, kaum noch Probleme. Es ist absolut nor-
mal, wenn Italiener, Spanier, Griechen, Holländer, 
Dänen usw. im Rahmen der Europäischen Union, ih-
ren Wohnsitzstaat wechseln und woanders arbeiten. 
Wir haben ja als Europäer alle dieselbe mehr oder 
weniger christliche Tradition (das gilt auch für solche, 
die sich als Agnostiker oder Atheisten bezeichnen) 
und der Lebenswandel und Lebensstil ist sehr ähnlich.  
Probleme haben wir mit den neu beigetretenen Län-
dern Rumänien und Bulgarien. Dort liegt das indivi-
duelle Vermögen weit unter der Hälfte des EU-
Durchschnitts (Deutschland ist bei 116!). 
Es ist also durchaus nicht zu verwundern, wenn aus 
diesen neuen EU-Ländern Menschen zu uns kom-
men, die einfach besser leben wollen und hier auch 
arbeiten und sich ein Vermögen aufbauen wollen. Aus 
solchem Anlaß kommen auch viele Kriminelle und 
deswegen sind Rumänen und Bulgaren, die in ihrer 
großen Mehrheit durchaus nicht kriminell sind, aber 
doch nicht gerne gesehen, weil eben viele von ihnen 
sich im europäischen Ausland, was jetzt leicht zu-
gänglich ist, krimineller Aktivitäten bedienen. 
Es ist klar: Sie werden erst dann als vollwertige Euro-
päer akzeptiert, wenn sie sich der Lebensform der 
Gastländer anpassen und vor allem keine kriminellen 
Aktivitäten entwickeln. 
In Spanien etwa haben sich viele Rumänen angesie-
delt, dort her kommt auch etwa die Hälfte aller im 
Lande tätigen Prostituierten. Diese Völker waren im-
mer schon arm, wurden unter kommunistischer Herr-
schaft nach dem 2. Weltkrieg noch ärmer und daraus 
entwickeln sich durchaus dann auch einige kriminelle 
Aktivitäten, die aber im vorgenannten Sinne historisch 
zu erklären sind.  
Wir werden zwar auch in Europa nie dazu kommen, 
daß der Begriff „Ausländer“ nicht mehr verwendet 
wird. Aber wenn der Lebensstil angepaßt und die 
Vermögensunterschiede nicht mehr all zu groß sind, 

so wird es jedenfalls keine Ausländerfeindlichkeit 
mehr geben, die jetzt zu Recht beklagt wird.  
Schwierigkeiten wird es immer geben mit Menschen 
aus dem außereuropäischen Kulturraum, insbesonde-
re aus moslemischen Ländern. Die wollen ihre Identi-
tät bewahren und sind zwar arbeitsam, aber nicht an-
passungswillig und –fähig. Auch bei der letzten Islam-
konferenz in Berlin vor jetzt kurzer Zeit, haben sich 
diese Widersprüche erneut gezeigt. Abgesehen da-
von, daß es keine zentrale Vertretung des Islam gibt, 
etwa Kirchen wie die evangelische oder katholische, 
so sind auch die Islam-Institutionen nicht bereit z.B. 
mit der deutschen Polizei zusammenzuarbeiten, wenn 
es darum geht, religiös motivierte Straftäter zu fassen. 
Im Übrigen herrscht Clan-Denken wie in den größten 
Teilen der sog. Dritten Welt. So ist es einfach üblich, 
daß sog. Zwangsehen zwischen Familien vereinbart 
werden, für unsere westlichen Vorstellungen undenk-
bar, aber in der Türkei oder in Nordafrika etwa durch-
aus die Norm und an der islamischen Religion und der 
völlig unterschiedlichen Vorgeschichte und der völlig 
unterschiedlichen Denkweise eben der genannten 
Zuwanderer aus dem Süden wird es kaum jemals ei-
ne interkulturelle Übereinstimmung geben.  
Einerseits betonen die Zuwanderer ihre Individualität 
und wollen so bleiben wie sie sind. Aber sie riskieren 
ihr Leben, um aus den Heimatländern in Afrika zu 
entkommen. Jährlich haben wir bestimmt über 1.000 
Tote, die im Atlantik und im Mittelmeer ertrinken wenn 
sie versuchen, europäisches Gebiet zu erreichen, weil 
es ihnen in ihren islamisch regierten Heimatländern 
einfach zu dreckig geht.  
Im Übrigen spielt die Religion der Zuwanderer eine 
große Rolle.  
Ich lebe in Spanien. Früher war Spanien einmal ein 
stockkatholisches Land, die Zivilehe war nur möglich 
zwischen Nicht-Katholiken, der Katholizismus Staats-
religion usw. 
Das hat sich jetzt völlig verändert. Die Kirche hat zwar 
immer noch Einfluß, aber Millionen Spanier bekennen 
sich mittlerweile als Atheisten oder Nicht-Christen 
oder sind jedenfalls desinteressiert. Auch sog. „Mi-
schehen“ zwischen Angehörigen verschiedener Kon-
fessionen werden akzeptiert, zumal wenn es sich um 
Europäer handelt. Das aber ist nicht der Fall bei Zu-
wanderern aus islamischen Ländern, die eben ihre 
Identität nicht aufgeben wollen, sondern in der Rigidi-
tät ihrer Lebensnorm ihre Einzigartigkeit betonen wol-
len. Das führt dann bis zu sog. Ehrenmorden, wenn 
sich etwa ein anatolisches Mädchen weigert, den für 
sie von der Familie ausgewählten Mann zu heiraten, 
sondern mit einem Deutschen geht oder gar zu einer 
christlichen Kirche übertritt.  
Mit diesen Unterschieden müssen wir leben. Es ist ei-
ne Illusion anzunehmen, es gäbe irgendwann einmal 
ein einheitliches Menschenbild. Die Menschenrechts-
charta der Vereinten Nationen haben zwar alle Länder 
unterschrieben, aber die Realität sieht leider überall 
anders aus und das wird sich jedenfalls für die folgen-
den Generationen dieser Welt nicht ändern. 
Es lebe EUROPA!                                                     �  
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20. Juni 2009 in Torremolinos 
 
Anwesend waren 16 Mitglieder, 92 Personen wurden durch Frau Röder vertreten. Damit war die Versamm-
lung in zweiter Einberufung um 10.30 Uhr beschlußfähig. 
 
Vorstand, RA Werner Steuber berichtete über folgende Themen  
(Stichwortartig wiedergegeben): 
 
Kauf von Spanien-Immobilien 
Derzeit sehr billig, Preisnachlaß um die 20 – 40 % 
im Verhältnis von vor zwei Jahren. 
Kauf auch von Banken, vom Makler, am billigsten 
direkt von privat.  
Derzeit werden von Rückkehrwilligen (insbesonde-
re Witwen) teure Villen angeboten und auch die 
Banken verkaufen preiswert die Immobilien auf 
denen sie sitzen geblieben sind, nachdem sich 
kein Käufer mehr findet und auch die Makler keine 
beschaffen können.  
 
Grundsätzlich beim Kauf immer zu prüfen: 
Grundbucheintrag, Bauland oder nicht, Bauge-
nehmigung, Bauabnahme. 
 
Beim Kauf einer Finca 
kann davon ausgegangen werden, daß nicht alle 
Baulichkeiten eingetragen sind, weil seinerzeit un-
zulässig, trotzdem möglich nach vier Jahren Frist-
ablauf.  
 
Achtung: Bei Kauf von Ausländern ist gleichwohl 
ein Geldflußnachweis im Ausland, auch wenn nur 
pro forma (Scheckkopie oder Überweisungskopie) 
erforderlich. 
 
Kauf eines Appartements 
Die Wohnung muß leer sein, die Umlagen (das 
Wohngeld) nachweislich bezahlt. Die Monatsko-
sten müssen feststehen (Auskunft Verwalter). 
 
Hauskauf 
Grundsätzlich verlangen: Vorlage der Baugeneh-
migung und Bauabnahme, also Bescheinigung der 
Gemeinde für die Bewohnbarkeit. 
 
Finanzierung  ist praktisch nur noch in Sonderfäl-
len über eine spanische Bank möglich. 
 
Eine deutsche Bank oder sonstige ausländische 
Bank finanziert bestimmt nur sehr ungern Aus-
landsimmobilien.  
Kauf im Prinzip also nur, wenn Bargeld vorhanden 
ist. 
 
Motiv zum Kauf einer Immobilie 
Grundsatz. Das ist keine Geldanlage, sondern das 
kauft man, um es schön zu haben, sozusagen als 
Konsum für die Familie. In diesem Zusammenhang 
kommt es auch nicht darauf an, ob eine Wertstei-
gerung zu erwarten ist oder nicht, sondern das 
Haus soll ja genutzt werden und nicht verkauft.  
 

Viele Häuser werden über Gesellschaften (S.L. – 
GmbH) gehalten. Dann kann man statt der Immo-
bilie die Anteile erwerben. Allerdings mit dem Risi-
ko, daß die Gesellschaft unbekannte Schulden hat.  
 
Grundsätzlich als Empfehlung: Kauf immer nur der 
Immobilie und nicht der Gesellschaftsanteile.  
Achtung: Bei einem Buchgewinn (Differenz des 
Kaufpreises zum Bilanzwert) wird Gesellschafts-
steuer mit 35 % fällig für die im Zweifel der Verwal-
ter haftet.  
 
Verkauf von Spanienimmobilien 
Die Preise liegen derzeit und die nächsten Jahre 
so niedrig, daß es sich nicht lohnt, es sei denn aus 
Not, zu verkaufen. 
Drei Viertel aller spanischen Maklerbüros haben 
mangels Umsatz zu gemacht.  
 
Eine sog. umgekehrte Hypothek  ist zwar im Ge-
spräch, in Spanien aber derzeit nicht möglich, 
auch deutsche Banken machen nicht mit.  
 
Ersparnis von Erbschaftsteuer: 
Verkauf an Erben mit Nießbrauchsvorbehalt oder 
auch ohne. Nießbrauch braucht nicht ins Grund-
buch, sondern kann wirksam auch privatschriftlich 
vereinbart werden.  
 
Steuern beim Verkauf 
3 % Steuer auf fiktiven Veräußerungsgewinn und 7 
% Grunderwerbsteuer für den Käufer. Muß durch-
gerechnet werden, ist möglicherweise billiger als 
anfallende Erbschaftsteuer.  
 
Hausverkauf durch Lotterie 
ist zwar in Spanien nicht verboten (in Deutschland 
wohl) ist aber großer Unsinn, denn ich kann mir 
nicht vorstellen, daß es hierbei seriös zugeht, wer 
bekommt denn dann den Zuschlag, wenn 100 
Schecks über 1.000 Euros eingegangen sind? 
Dann schon lieber statt verkaufen, vererben. 
 
Erbschaftsteuer 
Hier empfiehlt sich ein Testament in Spanien. 
Dann braucht es keinen deutschen Erbschein der 
teuer kommen kann. 
In Spanien belegene Nachlaßgegenstände werden 
grundsätzlich in Spanien besteuert, die Freibeträge 
sind sehr niedrig, fast schon minimal, nicht so wie 
in Deutschland. 
Die spanische Erbschafsteuer verjährt in vierein-
halb Jahren, allerdings wird die Frist durch eine 
Mahnung des Finanzamts unterbrochen.  
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In Spanien ist die Erbschaftsteuer Ländersache. 
Die Bundessteuer gilt im Prinzip nur für Ausländer. 
Wenn Erbe und Erblasser zusammen fünf Jahre in 
Spanien gelebt haben, so gelten die günstigeren 
Regeln der „Bundesländer“ (Comunidades auto-
nomas). 
 
Die Bewertung für erbschaftsteuerliche Zwecke 
geht immer nach dem Valor fiscal, dem Steuer-
wert. Ist dieser allerdings zu hoch angesichts der 
Marktlage, so mag ein seriöses Gutachten einge-
setzt werden, um diesen zu mindern. Auch der Ka-
tasterwert ist kein Indiz. 
 
Spanien hat mit wenigen Ländern Erbschafsteuer-
abkommen, also auch nicht mit Deutschland. Es 
gibt also keine offiziellen Informationen grenzüber-
schreitend über Erbgänge im einen oder anderen 
Land.  
 
Nach deutschem Steuerrecht wird im Ausland ge-
zahlte Steuer auf die deutsche angerechnet.  
In Deutschland allerdings gibt es Erbschaftsteuer-
formular in Bezug auf Auslandsgrundbesitz. Wer 
hier was weg läßt, begeht eine Hinterziehung, Ver-
jährungsfrist dann allgemein zehn Jahre.  
Abgeschafft wurde die Erbschaftsteuer in Portugal, 
Österreich und mehr oder weniger auch in Italien. 
In der Schweiz hat der Kanton Schwyz völlig ab-
geschafft, im Übrigen ist der Erwerb von Eltern und 
Kindern in allen Kantonen steuerfrei. 
 
Renten 
werden nach dem DBA grundsätzlich im Wohn-
sitzstaat besteuert. 
Es heißt also, auch wenn die deutschen Renten 
künftig nachgelagert besteuert werden, so besteht 
doch Steuerrecht für Spanien und ob die nun sehr 
interessiert sind, ausländische Renten zu erfassen, 
das steht dahin. 
 
Die Steuervorteile im Zusammenhang mit der sog. 
Riester-Rente müßten normalerweise bei Dauer-
wohnsitz im Ausland zurückgezahlt werden. Aber 
auch hiergegen laufen bereits Beschwerden beim 
Europäischen Gerichtshof. 
 
Wer gesetzlich krankenversichert ist, bekommt den 
europäischen Ausweis und kann überall in Europa 
die entsprechenden Leistungen in Anspruch neh-
men. Nach einer Entscheidung des Bundessozial-
gerichts kann, wer in Deutschland bezahlt aber im 
Ausland wohnt, gleichwohl auch in Deutschland 
Leistungen in Anspruch nehmen.  
 
Die Pflegeversicherung erbringt bei Wohnsitz im 
Ausland nur Geldleistungen, aber keine Sachlei-
stungen auch dann z.B. nicht, wenn der Aufenthalt 
in einem spanischen Altersheim billiger ist als in 
einem deutschen. 
 

In Spanien oder im sonstigen Ausland gibt es im 
Grunde keine Pflegeversicherung und auf diese 
Weise soll verhindert werden, daß sozusagen in-
nerhalb von Europa ein Zweiklassenrecht entsteht, 
daß Ausländer besser behandelt werden als Inlän-
der. 
 
Die Vermietung 
ist in Spanien steuerpflichtig und zwar mit 245 % 
der Bruttomiete für ausländische Vermieter. Kein 
sonstiger Werbungskostenabzug. Allerdings ist so 
was für den spanischen Fiskus schwer zu bewei-
sen. Allfällige Gäste können ja sagen, daß sie 
Freunde, Bekannte oder Familie seien. 
 
Wer Ferienwohnungen über das Internet vermietet, 
läuft zwar Gefahr erkannt zu werden, aber de facto 
ist das sehr unwahrscheinlich.  
Obskure Anwälte versuchen hier durch Abmahnen 
Geld zu verdienen. 
 
Wer in Spanien wohnt und Geld bei der Bank hat, 
bezahlt auf Festgeld 18 % Zinsen.  
Es ist dies auch der Steuersatz für die Geschäfts-
leute, die z.B. Aktien der eigenen Firma haben. 
 
Auto 
Als Tourist kann man sechs Monate mit ausländi-
schem Kennzeichen fahren.  
Wer ein Auto in Spanien stationieren will, z.B. für 
Ferienzwecke, dem empfehlen wir Zulassung in 
Spanien. Dies ist problemlos möglich mit dem sog. 
Empadronamiento bei der Gemeinde. Dann be-
kommt man ein spanisches Kennzeichen.  
Allerdings kostet die Einfuhr zwar keinen Zoll und 
keine Einfuhrumsatzsteuer, aber eine Zulassungs-
steuer, die geht nach Tabellenwert, also je älter ein 
Fahrzeug, um so niedriger die Steuer. 
 
Ein abgelaufener TÜV ist stets ein Zeichen dafür, 
daß ein Auto über die gesetzlich zulässige Zeit, im 
Lande gehalten wurde. Es kann also Bußgeld set-
zen, muß aber nicht. 
Bei der Versicherung ist der abgelaufene TÜV 
egal. Hier genügt die Bescheinigung einer spani-
schen TÜV-Stelle, daß das Auto sich technisch in 
gutem Zustand befindet.  
Allerdings dürfen die spanischen TÜV-Stellen kei-
ne deutschen TÜV-Marken verteilen. 
 
Der europäische Führerschein gilt überall. Eine 
Meldung/Registrierung oder Umschreibung ist 
nicht mehr erforderlich.  
Bei Dauerresidenten ist immer noch vorgeschrie-
ben, daß sie – je nach Alter – alle zwei, drei, fünf 
oder zehn Jahre eine kurze medizinische Prüfung 
machen. Dem kann man aber entgehen – wenn 
man will – daß man bei allfälligen Kontrollen ein-
fach behauptet, man sei hier als Tourist, egal, ob 
man mit deutscher, oder spanischer Fahrzeug-
nummer unterwegs ist.  
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Nach dem interessanten Vortrag von RA Werner Steuber wurde Rechtsanwalt Soriano CRISTOBAL vorge-
stellt, der zweimal pro Woche der Schutzgemeinschaft in Torremolinos mit Rechtsauskünften zu Spanien, 
besonders auf dem Immobiliensektor, zur Verfügung steht. 
Er beantwortete diverse Fragen der anwesenden Mitglieder. 
Übersetzt wurde durch unsere Mitarbeiterin Frau Inés Guerrero, rechtes Bild, Mitte. 
 

 
 

 
 
Vorstand und Beirat wurden einstimmig entlastet oh-
ne Gegenstimmung oder Enthaltungen. 
 
 
 
Im Anschluß fand ein gemeinsames Mittagessen 
statt.  
 
 
 
Die Mitgliederversammlung wurde gegen 16.00 Uhr 
beendet. 
 
 

_______________________________ 
 

Alle reden von Vermögenssicherung – was ist das? 
 
Vermögen ist Eigentum an Immobilien, Geld, Gold, 
Aktien, Wertpapieren, jederzeit oder fast jederzeit 
zur Verfügung, als Spekulationsbasis oder zu ver-
erben. 
 
Vermögen erlangt man durch Arbeit oder durch 
Betrügereien, durch Spekulation oder durch Reali-
sierung von Wertsteigerungen. 
 
Die Diskussion geht jetzt darum, wie man Vermö-
gen sichert. Geld wird von der Inflation gefressen, 
Aktien fallen, Immobilien sinken im Wert, eine 
100%ige Methode gibt es nicht. 
 
Vermögen kann man auch im Ausland halten, wo-
bei im „Inland“ der Mittelpunkt der Lebensverhält-
nisse, also der Wohnsitz ist (Hauptwohnsitz) und 

Vermögensgegenstände, die in anderen Staaten 
liegen, sind Auslandsvermögen.  
Man kann auch seinen Wohnsitz ins Ausland ver-
legen. Dann wird das „deutsche“ Inlandsvermögen 
plötzlich zu Auslandsvermögen.  
 
Die Vermögensverlagerung ins Ausland oder der 
Umzug ins Ausland kann steuerlich interessant 
sein, je nach der unterschiedlichen Besteuerung 
für Vermögen von In- und Ausländern. 
 
Übrigens: In weiten Teilen, jedenfalls in der west-
lich kultivierten Welt, ist die Vermögensteuer weit-
gehend abgeschafft, so auch in Deutschland. Es 
ist also steuerlich irrelevant auch bei deutschem 
Dauerwohnsitz im Ausland, Eigentum zu haben, 
z.B. eine Immobilie.                                              �  
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Interessant kann eine Auslandsanlage werden im 
Zusammenhang eben mit der Besteuerung, insbe-
sondere der Besteuerung allfälliger Erträge.  
In Deutschland zahlen Inländer eine sog. Abgel-
tungssteuer von 25 % auf allfällige Kapitalerträge. 
Bei Wohnsitz im Inland wären solche Erträge aus 
dem Ausland im Inland zu deklarieren, aber da gibt 
es die sog. Steueroasen, von denen es keine Aus-
künfte gibt. 
 

Andererseits hat z.B. gerade die Schweiz zuge-
stimmt, Auskünfte zu erteilen auch an Fällen der 
einfachen Steuerhinterziehung und stellt nicht 
mehr auf den qualifizierten Steuerbetrug ab, wenn 
es darum geht, Auskünfte einer ausländischen 
Steuerbehörde zu erteilen. 
 

Unabhängig von der Frage der Besteuerung, die ja 
meist ganz massiv überschätzt wird, kommt es 
darauf an, Geld, wenn überhaupt, sicher anzule-
gen und zwar ist ein Indiz für sichere Anlage ein im 
Rahmen liegender Zinssatz. Alles was über vier 
Prozent liegt, ist schon mal riskant und das nur als 
Hinweis. Je höher der potentielle Ertrag, um so 
höher auch das Verlustrisiko. 

Richtig ist, daß in einigen Ländern auch Europas 
die Steuerbehörden, jedenfalls nicht so effizient 
arbeiten wie in Deutschland und die weltweiten 
Einkünfte von auch dauerresidenten Ausländern 
den Steuerbehörden dort mehr oder weniger egal 
sind und werden noch nicht weiter recherchiert. So 
eine Erkenntnis könnte Anlaß sein, den Wohnsitz 
ins Ausland zu verlegen, aber es ist absoluter Un-
sinn aus Steuergründen zuhause in Deutschland 
alles aufzugeben und ins Ausland zu ziehen, nur 
um dort einige Euro Zinsen an Steuern zu sparen. 
 
Im Übrigen wird demnächst auch das Informati-
onssystem innerhalb der Europäischen Union 
wirksam werden, daß eben die Banken z.B. die 
Kapitalerträge ausländischer Kontoinhaber an de-
ren Wohnsitzstaaten für Steuerzwecke mitteilen.  
 
Zusammenfassend: Die Besteuerung von Vermö-
genserträgen ist nur ein Teilaspekt. Wichtig ist, 
daß man sich dauerhaftes und sicheres Vermögen 
schafft und daß eben nicht in spekulativen oder 
sonstwie risikobehafteten Anlagen, sondern in be-
währter Form, egal, ob im In- oder im Ausland. 

 
 
 
 
 
 

In- und Ausland/Lizenzpartner Engel & Völkers aus H amburg 
 

Die Krise erreicht die Ferienhäuser 
Engel & Völkers erwartet Notverkäufe im Spitzensegment 
 

Hamburg 12. Februar. 
In Deutschland ist der Markt für Immobilieninvesti-
tionen im vergangenen Jahr regelrecht eingebro-
chen. Das bekommen auch die Maklerunterneh-
men zu spüren. 'Es ist schwierig, Prognosen abzu-
geben, sagt Christian Völkers, Vorstandsvorsit-
zender und Gründer des auf hochwertige Wohn- 
und Gewerbeimmobilien spezialisierten Makler-
gruppe Engel & Völkers aus Hamburg. Über ein 
Lizenzpartner-System erwirtschaftete das Unter-
nehmen im vergangenen Jahr mit 3.300 Mitarbei-
tern in 25 Ländern auf vier Kontinenten einen 
Courtageumsatz von 146,5 Millionen Euro (Vorjahr 
160,7 Millionen Euro). Der Umsatzrückgang betraf 
vor allem Gewerbeimmobilien, während der Cour-
tageumsatz mit Wohnimmobilien in Deutschland 
mit 53,6 Millionen Euro um fast 10 % gesteigert 
werden konnte.  
 
Der seit mehr als drei Jahrzehnten im Immobilien-
geschäft tätige Unternehmer weiß, wie wichtig es 
ist, in Anbetracht der Krise die richtigen Weichen 
zu stellen. Er sieht einen engen Zusammenhang 
zwischen guter Ausbildung und guten Umsätzen. 
Chancen versprechen sich Völkers durch einen 
Ausbau der Beratungsleistungen für Banken, die 
mit den Maklerunternehmen intensiv im Gespräch 
sind. Schwierig ist die Situation dagegen auf dem 
Markt für Ferienhäuser. Immer mehr Menschen 
wollen sich von ihren Feriendomizilen trennen, 
obwohl die Nachfrage gering ist. "Wir werden vor 

allem im Spitzensegment einige Notverkäufe se-
hen", sagt Völkers. Besonders brisant sei die Lage 
in Spanien, wo die Häuserpreise um bis zu 30 % 
zurückgegangen sind. "Wir haben an einigen 
Standorten einen hohen Objektzugang. Darauf 
muß mit entsprechenden Marketingmaßnahmen 
und Preisreduzierungsgesprächen reagiert wer-
den." Für das Maklergeschäft ergeben sich daraus 
auch Chancen. "Der Lizenzpartner kann die Situa-
tion nutzen, um Marktanteile zu gewinnen". Er 
müsse sich jedoch auf längere Verkaufsprozesse 
einstellen und kaufmännisch intelligent handeln. 
Zurzeit sind die Preiserwartungen bei den Verkäu-
fern noch sehr hoch. Doch irgendwann werden sie 
akzeptieren müssen, daß sich die Preise verändert 
haben. "Wer als Verkäufer zu lange wartet, riskiert, 
daß er aus dem Markt herauswächst. 
 
Für einen langfristigen Erfolg ist aus Völkers Sicht 
die Vernetzung und internationale Aufstellung der 
Maklerunternehmen eine Voraussetzung für den 
nachhaltigen Erfolg: "Mögliche Umsatzlücken kön-
nen durch ein Netzwerk leichter geschlossen wer-
den". So wird nordamerikanischen Lizenzpartnern 
Zugang zu europäischen Kunden geboten und die 
Gewerbebüros erhalten Zugang zu vermögenden 
Privatkunden." Die Menschen sind im Hinblick auf 
Wohn- und Arbeitsplätze mobiler geworden und 
viele Privatkunden suchen aus Sorge vor Inflation 
möglichst risikoarme Anlagemöglichkeiten.           �  
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Davon kann ein international aufgestelltes Makler-
unternehmen profitieren.“ 
Völkers hält deshalb an seiner Expansionsstrate-
gie fest. "Wir werden in den von uns erschlosse-
nen Märkten weiter in die Tiefe gehen und wollen 
in diesem Jahr in Indien und China Fuß fassen." 
Das sei mit einem großen Aufwand verbunden. 
Völkers: "Wir haben 2008 viel in den Ausbau unse-
res Lizenzsystems investiert um uns in den kom-
menden Jahren effizienter und schlanker aufzu-
stellen. Jetzt müssen wir auch international weiter 
wachsen, damit sich dieser Aufwand lohnt". Der 
Reiz der Globalisierung sei zwar groß, aber man 
dürfe die Konsequenzen einer internationalen Ex-
pansion nicht unterschätzen: angefangen von 

möglichen Sprachbarrieren bis hin zu rechtlichen 
Fragen und unterschiedlichen Kulturen. 
Die Konkurrenz hat Völkers im Blick, zeigt sich je-
doch gelassen. Die großen Lizenzsysteme kom-
men aus Amerika. Ihnen fällt der Sprung nach Eu-
ropa jedoch schwer weil sie aus einer Monostruk-
tur kommen und mit der rechtlichen, kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt Europas nicht umgehen 
können. Außerdem sei die Immobilienwirtschaft in 
Amerika anders organisiert. Dort wachsen die Un-
ternehmen durch die Abwerbung guter Mitarbeiter: 
In Europa sind 70 bis 80 % der Mitarbeiter in Mak-
lerbüros Quereinsteiger, die erst einmal ausgebil-
det werden müssen. Auch darauf sind die ameri-
kanischen Systeme nicht eingestellt. 

 

_______________________________________ 
 
 

Bankenhaftung bei Falschberatung 
 

Das Problem ist aktuell und wird überall im In- und 
Ausland, abgehandelt. Wer sich von einer Bank im 
Zusammenhang mit einer Geldanlage beraten ließ 
und wenn diese schief ging oder Verlust bzw. so-
gar Totalverlust eingetreten ist (z.B. bei Aktien von 
Lehman Brothers) so ist dieser Umstand allein 
noch nicht haftungsbegründend. 
Es kommt darauf an, was der Kunde wollte. Wenn 
er eine sichere Anlage wollte, so hätte er bei der 
Bank Festgeld anlegen oder Staatsanleihen er-
werben können. Wollte er mehr Zinsen, so bringt 
das natürlich mehr Risiko mit sich und im Übrigen 
natürlich auch mehr Provision für die Bank, die 
solche mit Risiko behafteten Anlagen verkauft. 
Das Problem ist aber immer, daß der sich übervor-
teilt fühlende oder falsch beratene Kunde auch 
nachweisen muß, daß er falsch beraten wurde und 
daß z.B. ihm entgegen seinem Wunsch nach einer 
sicheren Anlage, eben eine unsichere verkauft 
wurde.  
Da ein solcher Beweis i.d.R. nicht zu führen ist, 
werden die meisten Prozesse wegen Bankenhaf-

tung seitens der geschädigten Kunden auch verlo-
ren, denn der Beweis über den Inhalt eines Ge-
sprächs kann nicht geführt werden, jedenfalls übli-
cherweise nicht. Zeugen sind ja auch keine dabei 
gewesen.  
Dem soll jetzt abgeholfen werden, jedenfalls in 
Deutschland, durch ein Protokoll, was von beiden 
Seiten zu unterzeichnen ist. Hier steht dann drin, 
was der Kunde will und was ihm empfohlen wurde 
und das ist dann die Basis für allfällige Haftungs-
probleme, praktische Erfahrungen liegen noch 
nicht vor, da das entsprechende Gesetz erst ge-
macht werden muß.  
 

Jedenfalls ist man in Deutschland, was den Schutz 
der Geschädigten oder deren Schadensersatzans-
prüche anbetrifft, weiter als im Ausland. 
Wer von einer ausländischen Bank im Zusammen-
hang mit einer Geldanlage „falsch“ beraten wurde, 
dürfte kaum eine Chance haben, irgendwelche 
Schadensersatzleistungen zu realisieren. 

 
 

 

Geld im Ausland 
 
zu haben ist grundsätzlich zulässig, jedenfalls für 
Deutsche und andere Europäer. Das einzige, was 
den heimatlichen Fiskus interessiert sind Kapitaler-
träge (Zinsen), die eben aus dem angelegten Geld 
fließen und die werden ja jetzt im Rahmen der EU 
mitgeteilt und zwar unter Namensnennung. Nicht 
so in der Schweiz, Österreich und Luxemburg – 
hier wird ein pauschaler Zinssteuerbetrag an die 
Finanzverwaltung des Heimatstaates des Kontoin-
habers überwiesen, aber ohne dessen Namen an-
zugeben.  
Es handelt sich hierbei durchaus nicht um sog. 
Rechtshilfe, die die Schweiz jetzt auch in Fällen 
der „einfachen“ Steuerhinterziehung bereit ist zu 
gewähren und nicht nur bei sog. Steuerbetrug. 
Hier geht es nur um Mitteilung von Zinsen, der ge-
samte Vorgang liegt außerhalb des strafrechtlich 

relevanten Bereichs. Der Vollständigkeit halber 
noch die Feststellung, daß jeder frei ist, Vermögen 
im „Ausland“ zu unterhalten, wobei sich eine Steu-
erpflicht im Inland (Wohnsitzstaat) nur überhaupt 
dann ergeben kann, wenn aus diesem Vermögen 
Erträge erzielt werden.  
Es gibt zwar renditebewußte Eigentümer von Fe-
rienhäusern im Ausland, die so durchschnittlich 
jährlich +/- 12.000 Euro Brutto-Mieteinnahmen ha-
ben. 
Es fallen aber erhebliche Werbungskosten an und 
ob sich das Ganze überhaupt lohnt, also die Ver-
mietung von Ferienimmobilien im Ausland, steht 
dahin, nach meiner Sicht kaum. 

  �  
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Falsche Beratung - Schrottimmobilie 
 
Kauft der Kunde auf Grund einer fehlerhaften An-
lageberatung eine sog. Schrottimmobilie, so kann 
er Schadenersatz vom Berater verlangen, aber er 
kann auch die Immobilie zurück geben gegen Ers-
tattung des vollen Kaufpreises (Bundesgerichtshof 
Urteil AZ III ZR 28/08). 

Diese Entscheidung gilt nur für Deutschland. Wer 
im Ausland durch „Falschberatung“ eine Schrott-
immobilie erworben hat, wird Schwierigkeiten, die-
se zurück zu geben (an wen?) und was ist eine 
Schrottimmobilie? Definitionssache. 

 
__________________________________________ 

 
 

Eine Vollmacht über den Tod hinaus  
 
ist nach deutschem Recht möglich, nach ausländi-
schem Recht, insbesondere also für Spanien, ist 
das nicht der Fall. Insbesondere gilt das für Bank-
vollmachten. Und hier ist auch zu bedenken, daß 
auch dann, wenn Erbe und Erblasser Ausländer 
sind, ein Kontenbestand in Spanien immer der 
spanischen Erbschaftsteuer unterliegt. Im übrigen 
sind auch deutsche und Schweizer Banken im Zu-
sammenhang mit Vollmachten über den Tod hi-
naus, sehr zurückhaltend. So z.B. wird eine 
Schweizer Bank in Kenntnis des Todes des Konto-
inhabers bestimmt nicht auf Grund der Vollmacht 

über den Tod hinaus, auszahlen, weil es nämlich 
passieren kann, daß am nächsten Tag der wahre 
Erbe mit Erbschein kassieren will und dann ist 
nichts mehr da. 
Auch der deutsche Bundesgerichtshof hat mit 
jüngstem Urteil vom 24.03.2009 entschieden, daß 
eine Vollmacht über den Tod hinaus nicht etwa 
den Bevollmächtigten berechtigt, das ganze Konto 
auf seinen eigenen Namen zu übertragen, sondern 
er ist sozusagen verpflichtet, das betroffene Konto 
zu „erhalten“. Was damit gemeint sein soll, ist al-
lerdings mir unklar. 

 
____________________________________________ 

 
 

Pflichtteilsentziehung und Anrechnung von Schenkung en 
auf den Pflichtteil 
 
Das Deutsche Forum für Erbrecht, München, teilt 
unter dem 03.07.2009 mit: 
 
Die Erbschaftsreform ist durch. Der Bundestag hat 
das Gesetz heute Nacht verabschiedet. Es verrät 
Licht und Schatten. Neben begrüßenswerten 
Neuerungen stehen solche, die die Testierfreiheit 
über Gebühr einschränken und eine Quelle für 
Konflikte liefern werden. 
 
Das Wichtigste: 
 
Pflichtteilsentziehung 
Bisher konnte demjenigen der Pflichtteil entzogen 
werden, der einen ehrlosen oder unsittlichen Le-
benswandel geführt hat. Das wurde nunmehr ge-
strichen. Statt dessen ist die Entziehung jetzt mög-
lich, wenn der Betreffende wegen einer Vorsatztat 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt wur-
de. Das wird dem Grundsatz der Testierfreiheit 
nicht gerecht. Was muß heute jemand anstellen, 
um eine solche Strafe zu verwirken! Die Reform ist 
hier lebensfremd, weil vielfältiges schäbiges Be-
nehmen, das bisher unter den Begriff „ehrlos“ fiel, 
nicht mehr zur Pflichtteilsentziehung ausreicht. 

Viele Menschen werden diese Einschränkung als 
Zumutung empfingen. 
 
Gestaltungstip: Der Pflichtteil kann auch nach der 
Reform entzogen werden, wenn sich der Pflicht-
teilsberechtigte gegenüber dem Erblasser eines 
Verbrechens, einer Körperverletzung oder eines 
anderen vorsätzlichen schweren Vergehens schul-
dig gemacht hat. Zu letzterem zählen z.B. Dieb-
stahl, Unterschlagung, schwere Beleidigung oder 
üble Nachrede. Darauf wird man in Zukunft bei der 
Entziehung des Pflichtteils häufiger abstellen.  
 
 
Pflichtteil bei Vorschenkungen 
(sog. Pflichtteilsergänzungsanspruch)  
Nach bisherigem Recht bezog sich der Pflichtteil in 
vollem Umfang auch auf Schenkungen, die der 
Verstorbene in den letzten zehn Jahren vor seinem 
Tod gemacht hatte (sog. Pflichtteilsergänzungs-
anspruch).  
 
 
 

�  
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Ausgenommen sind nur kleinere Gelegenheitsge-
schenke. Nunmehr gilt das sog. Abschmelzungs-
modell. Im ersten Jahr vor dem Erbfall wird die 
Schenkung voll berücksichtigt, innerhalb jedes wei-
teren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehn-
tel weniger. Sind zehn Jahre seit der Schenkung 
verstrichen, wird sie für die Berechnung des 
Pflichtteils gar nicht mehr mitgerechnet. 
Das ist eine sinnvolle Regelung, wird aber natür-
lich in Zukunft Streit darüber provozieren, wann ei-
ne Schenkung stattgefunden hat. Das ist Jahre 
später oft kaum rekonstruierbar. 
 
Gestaltungstip: Hochbetagte Menschen haben, 
weil sie nicht daran glaubten, noch zehn Jahre zu 
leben, bisher häufig von solchen Schenkungen 
abgesehen. In Zukunft sind Schenkungen auch 
noch im hohen Alter sinnvoll, da sie unerwünschte 
Pflichtteilsansprüche zumindest teilweise reduzie-
ren. 
 
 
Anrechnung von Schenkungen auf den 
Pflichtteil 
Hier haben der Rechtsausschuß des Bundestags 
und der Bundestag selbst für eine Überraschung 
gesorgt: 
Bisher war es so, daß lebzeitige Schenkungen auf 
den Pflichtteil nur anzurechnen waren, wenn die 
Anrechnung spätestens bei der Schenkung zwi-
schen Schenker und Beschenkten vereinbart wur-
de.  
Daran haben vor allem viele Eltern nicht gedacht, 
mit der Folge, daß man seinem Kind zunächst eine 
Schenkung machte, z.B. eine Immobilie, das Kind 
dann aber beim Tod des ersten Elternteils den-
noch seinen vollen Pflichtteil verlangte, jedenfalls 
dann, wenn der überlebende Elternteil Alleinerbe 
war. 
Die Bundesregierung hatte nun vorgeschlagen, 
daß die Anrechnungsbestimmung auch noch nach-
träglich im Testament des Schenkers getroffen 

werden kann. Das jedoch haben der Rechtsaus-
schuß und der Bundestag überraschenderweise 
verworfen, obwohl der Vorschlag der Bundesregie-
rung in den letzten Monaten nicht wirklich umstrit-
ten war.  
 
Ergebnis: Nach der Entscheidung des Bundestags 
von heute nacht bleibt es also bei der bisherigen 
Rechtslage: Eine nachträgliche Anrechnungsbe-
stimmung im Testament ist nicht zulässig. Die Be-
stimmung muß also wie bisher spätestens bei der 
Schenkung erfolgen. 
 
 
Anrechnung von Pflegeleistungen 
Bisher konnten Abkömmlinge des Erblassers, die 
diesen während längerer Zeit gepflegt hatten, im 
Rahmen der Erbauseinandersetzung einen Aus-
gleich für diese Leistungen nur dann verlangen, 
wenn sie unter Verzicht auf berufliches Einkom-
men erbracht worden waren. 
In Zukunft besteht der Ausgleichanspruch auch 
dann, wenn keine Einkommenseinbußen erfolgten. 
 
 
Verjährung 
Erbrechtliche Ansprüche verjähren nunmehr auch  
 

 
 

________________________________________________
 
 
 

 
 
 

Eine Zwangsvollstreckung in den Pflichtteil 
 
ist ab sofort möglich auch dann, wenn der Pflicht-
teil seitens der Erben entweder anerkannt ist oder 
deswegen ein Prozeß läuft.  
Jetzt kann der Pflichtteil auch gemäß Beschluß 
des Bundesgerichtshofs vom 26.02.2009 auch oh-

ne Vorliegen dieser Voraussetzungen gepfändet 
werden. Allerdings darf er erst dann verwertet 
werden, wenn er rechtskräftig zugesprochen oder 
von den Erben anerkannt wurde. 

 
 

_________________________________________________
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Sonderteil Spanien 
zugleich Mitteilungen der Asociación de propietario s extranjeros en España 

- von Werner Steuber - 
 

 

 

Schenkung von Spanienimmobilien 
Was man wissen und beachten sollte 
Von Dr. Burckhardt Löber und Fernando Lozano, Frankfurt 
 

Wenn ein Verkauf spanischer Immobilien wegen 
gefallener Immobilienpreise die individuelle 
Schmerzgrenze treffen oder überschreiten würde, 
gehen die Überlegungen häufig in eine ganz ande-
re Richtung: Nicht ein Verkauf kommt in Betracht, 
sondern eine Schenkung an Kinder oder Angehö-
rige oder eine schenkweise Übertragung an Dritte, 
etwa das Studio des Krebspatienten an seinen 
langjährigen Hausarzt als Dank für treue und auf-
opfernde Dienste. 
 

Kein steuerlicher Freibetrag bei Schenkungen: 
Was als Schenkung zum Nulltarif auf einen Be-
schenkten übergeht, kommt i.d.R. steuerlich teuer. 
Denn Schenkungen werden im spanischen Steuer-
recht wie Erbschaften behandelt. Weiterer Nach-
teil: Bei Schenkungen gibt es nicht einmal den üb-
lichen Steuerfreibetrag. Und Schenkungen wer-
den, je nach Steuerklasse, immer höher besteuert 
als Verkäufer (7% in den meisten Regionen Spa-
niens). Zu beachten ist auch, daß der Wert der 
Schenkung und damit indirekt der Schenkungs-
teuer nicht von den Parteien des Schenkungsver-
trages festgelegt werden kann, sondern daß 
steuerliche Bemessungsgrundlage der Verkehrs-
wert der Immobilie ist. Der steuerliche Mindestver-
kehrswert läßt sich aus dem Katasterwert der Im-
mobilie i.d.R. herleiten und errechnen. Wird die 
Schenkung zu einem niedrigeren Wert verbrieft, 
hat das spanische Finanzamt ein vierjähriges 
Nachprüfungs- und Nachforderungsrecht. Deshalb 
sollte man die genauen Steuerdaten und deren 
Ergebnisse bereits vor Protokollierung des Schen-
kungsvertrages kennen, um nach der vollzogenen 
Schenkung keine unangenehmen Überraschungen 
erleben zu müssen. 
 
Steuern absenken durch intelligente Gestaltung 
Durch intelligente Gestaltungen können Steuern 
nachhaltig gedrückt werden. Die Steuerersparnis 
ist bei Einschaltung von rechtlich und steuerlich er-
fahrenden Beratern häufig höher als deren Hono-
rare. So sind auch Gestaltungen denkbar und 
praktizierbar, daß durch eine Geldschenkung in 
Deutschland der hohe steuerliche Freibetrag in 
Deutschland ausgeschöpft wird und die Immobilie 
in Spanien steuergünstig übertragen wird.  

Beispielsrechnung: 
Übertragung einer Immobilie in Spanien durch 
eine Witwe auf ihre beiden Söhne zu je ½. 
Steuerlicher Mindestwert: 100.000 Euro  
 

Normalfall (Schenkung) 
Es fällt Schenkungssteuer pro Kind an in Höhe von 
4.948,93 Euro 
(effektiver Steuersatz 9,90 %) 
 
Sonderfall 
Geldschenkung in Deutschland durch Ausnutzung 
des deutschen steuerlichen Freibetrags und an-
schließende kaufweise Übertragung in Spanien  
Es fällt Grunderwerbsteuer an in Höhe von 3.500 
Euro pro Kind, insoweit eine Steuerersparnis.  
Im übrigen aber muß sich ein Ausländer, wenn er 
verkauft, an wen auch immer, sich eine Steuer von 
3 % auf einen fiktiven Veräußerungsgewinn an-
rechnen lassen, insgesamt also hätten wir dann 
einen Steuersatz von effektiv 10 %. 
Das Ganze lohnt also nur dann, wenn es um wert-
volle Grundstücke und jedenfalls hohe Beträge 
geht, bei denen dann in der Tat die Schenkungs-
steuer bedeutend höher ausfällt als eben bei pro 
forma Schenkung nach spanischem Recht. 
 
Wichtig zu wissen ist, daß die Steuerersparnis in 
diesen Fällen umso größer ist, je höher der Wert 
der geschenkten Immobilie ist. Grund: Die Schen-
kungsteuer ist progressiv, die Grunderwerbsteuer 
dagegen auch bei hohen Werten gleich bleibend. 
 
Beurkundung vor spanischem Notar: 

_________________________________________ 
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ANDALUSIEN: 
Geldschenkung ist billiger als Schenkung einer Immo bilie 
 
Das Folgende gilt auch für Ausländer, die schon 
fünf Jahre nachgewiesenermaßen in Andalusien 
dauerresident sind.  
 

Die Schenkung einer Wohnung an Kinder oder 
sonstige zu bedenkende Familienangehörige im 
Wert von 160.000 Euro bringt Kosten in Höhe von 
23.000 Euro mit sich. 
 

Absolut viel günstiger ist es, wenn die Eltern den 
Kindern das Geld für den Kauf der Wohnung 
schenken. Hier gibt es nämlich einen Freibetrag 
von 99 %, also praktisch Steuerfreiheit für die 

Schenkung, vorausgesetzt, der Beschenkte ist un-
ter 35 Jahren und die Wohnung wird in Andalusien 
erworben. Der steuerlich begünstigte Wert aller-
dings ist beschränkt auf 120.000 Euro und es muß 
sich bei dem Beschenkten um den Erwerb seiner 
ersten Wohnung handeln. Wird allerdings vom Va-
ter oder den Eltern eine Immobilie an Sohn oder 
Tochter verschenkt, so fallen erheblich höhere Ko-
sten an, es geht nämlich um den Marktwert der 
Immobilie und der kann im Einzelfall recht hoch ge-
schätzt werden für steuerliche Zwecke.  

 
 

___________________________________________ 
 

 
 

Spanien in der Immobilienkrise 
 
Seit Jahren sind die Preise für Häuser und Woh-
nungen irrwitzig gestiegen. In den vergangenen 
Jahren wurden in Spanien mehr Wohnungen ge-
baut als in Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland zusammen. Jetzt kauft niemand mehr. 
Die Banken sitzen auf unverkauften Objekten, mehr 
als eine Million Wohnungen stehen leer, die mei-
sten davon sind Neubauten.  
Die Arbeitslosenquote liegt, insbesondere wegen 
des Platzens der Baublase, bei 17,4 %. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit liegt bei knapp 32%, also ei-
nem Drittel. 
Bescheidene Arbeitslosenhilfe gibt es nur für ein 
Jahr, anschließend Sozialhilfe, von der kaum je-
mand leben kann. Das Hauptproblem in Spanien ist 
die mangelnde Berufsausbildung und im Prinzip hat 
sich niemand gekümmert um die Märkte im Aus-
land. 
Der Verkauf von Personenwagen ist in Spanien im 
Jahre 2008 im Vergleich zu 2007 um 50 % gesun-
den. 

Wie bereits gesagt, fehlt es an der Berufsausbil-
dung und nicht einmal jeder vierte Spanier hat ei-
nen Beruf erlernt oder abgeschlossen. 
Das Überangebot an Immobilien wird mindestens 
noch drei Jahre fortbestehen. Derzeit kann – wer 
bar bezahlt – Häuser und Appartements zur Hälfte 
der Preise vor der Krise kaufen. Die Banken geben 
kaum noch Hypotheken und schon gar nicht an 
Ausländer. Auch deutsche Banken tun sich äußerst 
schwer, Objekte im Ausland zu finanzieren, auch 
dann, wenn der Kunde durchaus Bonität aufweist.  
Etwa 200 m neben unserem Büro in Torremolinos 
befindet sich eine riesige Baugrube. Dort stand 
einmal ein Meliá-Hotel. Es wurde abgerissen um 
teure Edel-Appartements zu bauen. Seit eineinhalb 
Jahren liegt die Baugrube brach, es stehen noch 
einige verrostete Kräne herum, aber niemand arbei-
tet daran.  

________________________________________________________ 
 
 
 
 

Wohnungspreise in Spanien im Rahmen der „Crisis“ 
 
In Málaga und näherer Umgebung sind am meisten 
gesucht Wohnungen mit drei Zimmern (Wohnzim-
mer und drei Schlafzimmer) mit ca. 90 qm zum 
Preis zwischen 120.000 und 135.000 Euro. 
Mit anderen Worten: Wer zu diesem Preise verkau-
fen will, hat die Möglichkeit, einen Käufer zu finden. 
Die Mietpreise liegen immer noch hoch, so werden 
z.B. für 1-Zi.Wohnungen mit rd. 50 qm immer noch 
bis zu 500 Euro Monatsmiete verlangt, aber i.d.R. 

nicht gezahlt. Für die Provinzen Cordoba, Granada 
und Sevilla liegen die Offerten etwas besser, näm-
lich auch für eine genannte Dreizimmerwohnung 
zwischen 150.000 und 180.000 Euro, während in 
Spanien insgesamt die meistgesuchte Wohnung 
eine solche mit drei Zimmern und etwas mehr als 
80 qm ist zu einem Preis zwischen 135.000 und 
150.000 Euro. 

 
 

_____________________________________________________ 
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Der Immobilienverkauf durch Ausländer 
 
unterliegt einer 3%igen Abzugssteuer als Ab-
schlagszahlung auf einen (auch fiktiven) Veräuße-
rungsgewinn. Die übliche Steuer auf einen Veräu-
ßerungsgewinn liegt bei 18 %, Gewinnberechnun-
gen natürlich unter Berücksichtigung von Erwerbs-
kosten usw. 
 
Jetzt gibt es Ausländer, die verkaufen wollen, aber 
die 3 % nicht zahlen mögen und daher behaupten 
oder so tun oder tatsächlich Residente geworden 
sind. Wenn ein Residenter verkauft, so unterliegt er 
keinem direkten Steuerabzug, sondern er muß 
dann den Veräußerungsgewinn im folgenden Jahr 
bei seiner normalen Steuererklärung eben angeben 
und mit 18 % versteuern. Es gibt auch residente 
Ausländer, die den Umstand der Residenz vorsätz-
lich verschweigen und behaupten, sie seien ein 
Ausländer, dann fallen die 3% an, aber die Steuer-
schuld steht weiter im Raum. Natürlich – wer als 
Residenter nach Verkauf (also ohne 3 % Abzug) 
dann wieder ins Ausland verschwindet, kann de 
facto damit rechnen, daß er nicht mehr vom spani-
schen Fiskus behelligt wird, denn die Steuerforde-
rung besteht zwar, aber spanische Steuern werden 
in Deutschland nicht vollstreckt, umgekehrt auch 
nicht, also von daher gesehen eine Masche außer-
halb der Legalität, ob sich das Ganze lohnt, steht 
natürlich dahin. 
Im übrigen muß, wer als Residenter verkaufen will, 
nachweisen, daß er auch steuerlich resident ist, al-
so eine Bescheinigung des Finanzamts vorlegen, 
daß er in Spanien Steuern bezahlt, eine Bescheini-
gung der Gemeinde über das sog. Empadrona-
miento reicht also durchaus nicht aus, dann werden 
eben die 3 % Abzug fällig. 
 
Es gibt auch Leute, die sind zuhause (z.B. in 
Deutschland) abgemeldet, aber im Ausland (z.B. in 
Spanien) nicht angemeldet. Denen passiert erst 
mal nichts, weder im In- noch im Ausland, sondern 
Probleme entstehen insbesondere im Zusammen-
hang mit Paß oder Personalausweis. Die ehemali-

ge deutsche Heimatbehörde stellt keinen weiteren 
Ausweis mehr aus und auch keinen Paß, denn der 
Mann ist ja abgemeldet.  
Für im Ausland Residente ist das jeweilige 
deutsche Generalkonsulat zuständig, dem dort muß 
man den Nachweis der Residenz führen, um einen 
neuen Paß zu bekommen. 
Ein Tourist, dem im Ausland alle Papiere geklaut 
wurden oder sonst wie abhanden gekommen sind, 
bekommt vom deutschen Konsulat nur entspre-
chende Bescheinigungen, die ihm eben die Rück-
kehr nach Deutschland ermöglichen, wo er dann 
neue Papiere beantragen kann, aber jedenfalls kei-
nen neuen Paß oder Ausweis.  
 
In der Literatur wird teilweise die Auffassung vertre-
ten, daß auch bei Auslandswohnsitz die ehemalige 
deutsche Heimatbehörde einen deutschen Perso-
nalausweis ausstellen könnte. Das funktioniert aber 
nach mir vorliegenden Erfahrungen durchaus nicht, 
aber – soweit ich in Erfahrung bringen konnte – von 
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, versu-
chen kann man es ja mal. 
 
 
Abschließend noch ein Hinweis für Steuermuffel: 
 

 
 

 
 
 

Bei einer Zwangsversteigerung 
wegen Nichtzahlung von Hypothekenraten  
durch die Bank finden sich i.d.R. keine Bieter, so 
daß die Bank gezwungen ist, die eigene Forderung 
auszubieten und dann eben den Zuschlag selbst zu 
nehmen. Mit anderen Worten: Wer günstig eine 
Wohnung sucht, mag sich durchaus auch an eine 
Bank wenden.  
 
Die Schutzgemeinschaft warnt erneut vor der 
Dauervermietung. Wenn nämlich ein Mieter nicht 
zahlt, so dauert es i.d.R. Monate bis zum ersten 
Verhandlungstermin in der Räumungssache und 

nach Ergehen des Urteils dauert es i.d.R. fast ein 
Jahr bis zur Zwangsräumung. In dieser Zeit sieht 
der Eigentümer natürlich keine Miete. Viele vermie-
tungswillige Eigentümer verlangen daher nicht nur 
einen Bonitätsnachweis seitens des Mieters, etwa 
in der Form des Nachweises eines festen Arbeits-
verhältnisses, sondern auch eine Bankgarantie für 
die Mieten. Allerdings ist es sehr schwierig eine 
Bank zu finden, die Mietgarantien übernimmt, es 
sei denn natürlich bei sehr guten Kunden mit hoher 
Bonität.  

__________________________________________ 

 

Sie können weiterlesen! 
Bestellen Sie sich hierzu ein Probe-Exemplar 
„Grundbesitz international“  
über unseren SHOP! 
 

Mitglieder erhalten die Zeitschrift alle sechs Wo-
chen im Rahmen einer Mitgliedschaft gratis zu-
gesandt! 
 

Nicht-Mitglieder 
können die Zeitschrift abonnieren! 
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Vollstreckung bei Insolvenz im Ausland 
 
Wird das Insolvenzverfahren (früher Konkurs) über 
einen Schuldner (heißt dann Gemeinschuldner) 
eröffnet, so ist dem Schuldner verboten, über Ver-
mögensgegenstände zu verfügen, denn alles, was 
er hat, gehört ja zur Konkursmasse und die gehört 
den Gläubigern. 
Verwaltet wird das Ganze von einem Anwalt der 
vom Gericht als Insolvenzverwalter eingesetzt wird.  
Wir haben jetzt Fälle deutscher Gemeinschuldner, 
bei denen das Insolvenzverfahren eröffnet und ein 
Insolvenzverwalter eingesetzt wurde und es wird 
bekannt oder ist bekannt, daß der Gemeinschuld-
ner über Vermögen im Ausland verfügt. 
 

Es kann z.B. sein, daß der deutsche Gemein-
schuldner in Spanien Eigentümer einer Immobilie 
ist. Diese gehört zur Konkursmasse und der Insol-
venzverwalter muß jetzt dafür sorgen, daß zu-
nächst mal im Grundbuch eine Veräußerungssper-
re eingetragen wird, nicht daß etwa der Gemein-
schuldner die Immobilie aus dem Grundbuch ver-
kauft und mit dem Geld verschwindet, jedenfalls 
diesen Wert der Masse entzieht. 
Das ist jetzt problemlos möglich und zwar nach 
Maßgabe des neuen spanischen Insolvenzgeset-
zes Nr. 22/2003 vom 09.07.2003. 
Hiernach müßte zwar in einem sog. Exequatur-
Verfahren der deutsche oder sonstige ausländische 
Insolvenzbeschluß von einem spanischen Amtsge-
richt anerkannt werden. Allerdings habe ich jetzt ei-
nen Fall z.B., in dem ich im Auftrag des deutschen 
Insolvenzverwalters auch ohne dieses Exequatur-
Verfahren problemlos im spanischen Grundbuch 
eine Veräußerungssperre mit Hinweis eben auf das 
deutsche Konkursverfahren erreicht habe.  
Um jetzt in das Grundstück zu vollstrecken oder 
dieses zu verwerten, bedarf es nur einer Beschei-

nigung des deutschen oder sonstigen ausländi-
schen Konkursgericht, daß das Verfahren noch an-
dauert und der Insolvenzverwalter weiterhin im Amt 
ist.  
Der Insolvenzverwalter kann über Massegegen-
stände verfügen, er kann also versuchen, die 
Zwangsversteigerung der Wohnung zu erreichen, 
aber ob dabei viel rauskommt ist die Frage, oder er 
kann sie den Mietern, falls welche drin sind, zum 
Kauf anbieten, er kann ja verfügen und damit wirk-
sam verkaufen. 
Zusammenfassend:  
Auch wenn der Gemeinschuldner im Ausland, je-
denfalls in Spanien, Vermögensgegenstände hat, 
ist er vor dem Zugriff des deutschen Konkursge-
richts nicht mehr sicher. Das de facto-Problem dürf-
te darin liegen, daß der Insolvenzverwalter ja gar 
nicht weiß, was dem Gemeinschuldner so alles im 
Ausland gehört und er kommt nicht mehr an die 
Vermögensgegenstände heran. 
Bei Immobilien gilt hier grundsätzlich der gute 
Glaube auf die Eintragung im Grundbuch und wenn 
der Gemeinschuldner als Eigentümer eingetragen 
ist aber auch sonst kein Konkursvermerk vorhan-
den, so kann er an Dritte gutgläubig verkaufen, die 
eben auf die Richtigkeit des Grundbuchs vertrauen 
und dann ist das Geld weg, die Konkursgläubiger 
haben das Nachsehen.  
 
Im Jahre 2008 ist im Verlag edition für internationa-
le wirtschaft, Frankfurt, das Buch erschienen „Das 
spanische Insolvenzgesetz – Spanisch/Deutsche 
Textausgabe mit Erläuterungen“. 
Das Buch kann bestellt werden beim  
Verlag Winfried Jenior, Lassalleestr. 15, 34119 
Kassel, ISBN 978-3-921-326-55-8 für 78 Euro. 

____________________________________________ 
  
 

 
 

Justizfehler: SPANIEN-FERIENHAUS ADÉ 
 

Spanischer Staat muß Schadenersatz leisten. 
Von Dr. Burckhardt Löber und Fernando Lozano, Frankfurt  
 
Das Urteil des spanischen Tribunal Supremo vom 
16.12.2008 gibt Hoffnung in die spanische Justiz. 
Hier sind die Richter des Obersten Spanischen Ge-
richtshofs über ihren eigenen Schatten gesprungen. 
Sie haben Recht gesprochen und dem geschädig-
ten Ferienhausbesitzer Schadenersatz zugespro-
chen. 
 
Der Fall:  
Ein in Großbritannien residierender Spanier hat im 
Jahr 1996 bei einer spanischen Autovermietung ei-
nen Pkw gemietet. In dem Mietvertrag gab er so-
wohl seine britische Heimatadresse an als auch die 
Anschrift seines Ferienhauses in Spanien. Wegen 
eines Unfalls kam es zu einem Schaden am Pkw 
von ca. 500.000 Pesetas. Da das Ferienhaus in 

Spanien lag, wurde auf Antrag der Vermietungsfir-
ma zunächst das Ferienhaus mit einem so genann-
ten Sicherungsembargo belegt. Danach wurde Kla-
ge vor dem zuständigen spanischen Gericht gegen 
den Automieter erhoben. Die Klage wurde jedoch 
trotz Kenntnis der britischen Anschrift nicht im 
Rechtshilfeverfahren in Großbritannien, dem stän-
digen Wohnsitz des Spaniers, zugestellt; vielmehr 
beantragte man die Zustellung der Klage über 
„edictos“ also durch öffentliche Zustellung im Wege 
der Veröffentlichung im Provinzblatt von Tarragona. 
Den Anträgen der Vermietungsfirma wurde vom 
Gericht ohne weitere Nachprüfung stattgegeben. 
Es kam sodann, wie es kommen mußte. Das Urteil 
erging, wurde rechtskräftig und das Ferienhaus 
wurde nach einer Schätzung von 4 Mio. Pesetas für 
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ca. 2,6 Mio. Pesetas versteigert. Der Spanier stand 
bei erneutem Ferienantritt vor verschlossener Tür. 
Die neuen Eigentümer beriefen sich auf die Recht-
mäßigkeit der öffentlichen Versteigerung und den 
von ihnen erfolgten Zuschlag.  
 
Das Urteil: Der anwaltlich hervorragend beratene 
Ex-Ferienhausbesitzer ging nun in seinen Klage-
maßnahmen direkt gegen die spanische Justiz vor, 
die durch Gewährung der „öffentlichen Zustellung“ 
mittels Edikten am Beginn der Schadenskette mit 
ursächlich und verantwortlich für den späteren 
Schaden war. Hierbei stützte man die Ansprüche 
auf Artikel 24 der spanischen Verfassung. Danach 
hat jeder einen Anspruch auf das ordnungsgemäße 
funktionieren der Gerichte. Konkretisiert wird dieses 
Verfassungsrecht durch den Amtshaftungsans-
pruch des Art. 139 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes. Dieser gewährt dem Bürger einen Scha-
denersatzanspruch gegen die öffentliche Hand bei 
„anormalem Funktionieren der öffentlichen Dien-
ste“. Nach jahrelangem Prozessieren sprach der 
Tribunal Supremo am 16. Dezember 2008 sein Ur-
teil (Az: 6298/2004). Darin wurde dem spanischen 

Ex-Ferienhausbesitzer Schadenersatzanspruch in 
Höhe von ca. 200.000 Euro zugesprochen. 
 
Die Quintessenz:  
Es handelt sich um ein bemerkenswertes Urteil, 
das die Verantwortlichkeit auch der Gerichte selbst 
für Schäden ausspricht, die dem Bürger schuldhaft 
durch die öffentliche Gewalt entstanden sind. Hier 
haben Richter über Richter geurteilt und haben im 
wahrsten Sinne des Wortes Recht gesprochen. Die 
Praxis der öffentlichen Zustellung durch Verwal-
tungsbehörden und Gerichte war aus Gründen der 
Bequemlichkeit in Spanien weit verbreitet, sparte 
man sich doch jeweils das gebotene Rechtshilfe-
verfahren mit dem Ausland. Es gibt sicherlich zahl-
reiche Fälle, die auf diese Weise zum Schadens-
eintritt bei Betroffenen geführt haben. Es liegt nun-
mehr ein exemplarisches Urteil des Obersten spa-
nischen Gerichtshofs vor, auf welches die entspre-
chenden Schadenersatzansprüche gestützt werden 
können. 
 
Frankfurt und Valencia im Mai 2009 

 
________________________________________________ 

 
 
Was hat man zu erwarten, wenn man vor einem spanischen Gericht klagen möchte? 
 

Über den Zustand der spanischen Justiz 
 
1. Welche ersten Schritte sind notwen-
dig, um ein zivilrechtliches Klageverfah-
ren einzuleiten? 

a) Zunächst einmal suchen Sie Ihren Anwalt 
auf, um sicher festzustellen, ob Sie dem 
Grunde nach einen rechtlichen Anspruch 
haben. 

b) Dann wird untersucht, ob der Anspruch 
auch der Höhe nach gerechtfertigt ist. Dies 
ist wichtig, da, wenn die Forderung nur  
zum Teil zugesprochen wird, entsprechend 
auch die Kosten des Rechtsstreits aufge-
teilt werden. Nun haben Sie mehr oder we-
niger Gewißheit darüber, ob der Anspruch 
nach Grund und Höhe gegeben ist. Wie je-
der weiß, besteht ein großer Unterschied 
zwischen Recht haben und Recht bekom-
men. 

c) Neben Grund und Höhe des Anspruchs 
muß der Anwalt Sie auch über die Durch-
setzbarkeit des Anspruchs aufklären. Was 
nutzt das beste Urteil, wenn es nicht 
vollstreckt werden kann, weil der Beklagte 
kein (auffindbares) Vermögen hat? 

 
2. Welche Formalien bedarf nun die 
Klagerhebung? 
a) Rechtsanwalt 
Der Rechtsanwalt arbeitet die Klageschrift aus. Im 
Zivilrecht ist es so, daß die Parteien den Streitge-
genstand bestimmen. Der Richter darf nicht von 

Amts wegen ermitteln. Er hat hier quasi die 
Schiedsrichterrolle. Dementsprechend muß der 
klägerische Rechtsanwalt alle Tatsachen vortragen 
mit Beweisangeboten versehen, welche seinen 
Anspruch ausfüllen.  
b) Procurador 
Ein großer Unterschied zu Deutschland und dem 
dortigen Zivilprozeßverfahren ist die Einschaltung 
des sog. Procuradors in Spanien. Das Wort Procu-
rador kommt von Procura und bedeutet mehr oder 
weniger Stellvertretung. Die spanischen Anwälte 
reichen ihre Klagen nicht bei Gericht sondern bei 
einem Procurador ein. Dieser Procurador ist eben-
falls ein Jurist und man könnte ihn als Gerichtsan-
walt bezeichnen. In früheren Zeiten waren die 
Landanwälte mit dem Verhalten an höfischen Ge-
richten nicht vertraut und deswegen trat dort der 
sog. Procurador auf. Diese zusätzliche Beteiligung 
einer Person generiert zusätzliche Kosten. Der 
Mandant muß also nicht nur seinen Anwalt, son-
dern auch den Procurador bezahlen. Das macht 
Klageverfahren in Spanien teuer. Auf der anderen 
Seite haben wir in Spanien keine Gerichtskosten 
wie in Deutschland. 
Eines der Hauptprobleme ist allerdings, daß dieser 
Procurador (man mag es nicht glauben!) eine nota-
rielle Vollmacht verlangt. Sie können sich vorstel-
len, welche Probleme es aufwirft, wenn die Man-
danten in Deutschland wohnen und nicht nach 
Spanien kommen können, um diese Vollmacht zu 
beurkunden. 
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Der Procurador legt dann zusammen mit seiner no-
tariellen Vollmacht dem Gericht die Klageschrift vor.  
 
 
c) Richter 
Aufgabe des Richters ist es nun, ähnlich wie in 
Deutschland, die Formalien der Klageschrift festzu-
stellen und sie dem Beklagten zuzustellen. Für die 
meisten unserer Klagen, die wir Anfang September 
2008 durch den Procurador bei den verschiedenen 
Gerichten einreichen ließen, ist noch keine Zustel-
lung der Klage an die Beklagten erfolgt! Es kann 
ohne Weiteres dazu kommen, daß Ihre Klage in ir-
gendeiner Ecke des Gerichts für Monate bzw. Jah-
ren liegen bleibt, bevor sie dem Gegner überhaupt 
zugestellt wird. 
Gleichermaßen dauern einstweilige Verfügungen 
(d.h., einstweiliger, schneller Rechtsschutz) auch 
Monate über Monate bis hin zur Zustellung. Dies 
bedeutet für die Beklagten, die ja vermutlich wis-
sen, daß Klageverfahren gegen sie initiiert werden, 
daß sie in aller Seelenruhe pfändbares Gut beiseite 
schaffen können. Weiterhin kommt eine spanische 
Spezialität hinzu, die dem Verfahren zusätzlich 
noch die Qualität entzieht.  
 
Nach dem neuen Zivilprozeßrecht in Spanien, was 
schon seit einigen Jahren gilt, werden Prozesse nur 
noch mit Klage und Klagerwiderung vorbereitet. Ar-
gument war, man wolle mehr in der mündlichen 
Verhandlung zusammenfassen und dadurch, daß 
keine weiteren Schriftsätze als Klage und Klagerwi-
derung gewechselt werden können, würde man ei-
ne Beschleunigung des Verfahrens erreichen. Tat-
sache ist, daß, wenn dann einmal nach vielen Mo-
naten zugestellt wurde, der Gegner seine Klagerwi-
derung abgibt und dann bis zur mündlichen Ver-
handlung teilweise Jahre vergehen können. Der 
Gedanke, den Zivilprozeß zu beschleunigen ist also 
gewaltig daneben gegangen. Wenn Anwälte einmal 
Klage und Klagerwiderung wechseln und dann ein 
bis zwei Jahre nichts passiert, kann man davon 
ausgehen, daß alle Beteiligten bei der ersten münd-
lichen Verhandlung die Sachverhalte vergessen 
haben, die Zeugen können sich nicht mehr erinnern 
etc. 
Es wäre natürlich viel besser, diese langen Warte-
zeiten dadurch sinnvoll auszunutzen, vorbereitende 
Schriftsätze zu wechseln, so daß das Thema zur 
mündlichen Verhandlung gegenüber aufbereitet ist. 
Dem ist hier leider nicht so. Man trifft sich also bei 
der mündlichen Verhandlung und stellt fest, daß 
man nicht genügend vorbereitet ist und verschiebt 
erst einmal den Termin um einige Monate. 
Im Ergebnis ist zu sagen, daß Sie nicht immer, aber 
dennoch in den allermeisten Fällen viel Geduld 
mitbringen müssen. 
d) Gang des Verfahrens 

Irgendwann einmal wird ein mündlicher Termin vor 
dem zuständigen Gericht stattfinden. Ein weiterer 
belastender Faktor bei den mündlichen Verhand-
lungen ist, daß üblicherweise vergessen wird, einen 
ausreichend qualifizierten Übersetzer mitzuneh-
men, da, wie wir alle wissen, sehr viele Ausländer 
in Spanien wohnen. Hierüber kommt es regelmäßig 
zu weiteren Verzögerungen, da es im spanischen 
Zivilprozeß keine sinnvollen Regelungen hinsich-
tlich gerichtlicher Übersetzer gibt. 
 
 
3. Kritik: Warum dauert Alles ewig? 
Typisch für spanische Verfahren ist deren endlose 
Länge, da alles Monate, wenn nicht gar Jahre, 
dauert. Wenn man schon in vielen Fällen ein halbes 
bis zu einem Jahr oder noch länger auf die Zustel-
lung seiner Klage wartet, kann man getrost sagen, 
die spanische Justiz kann nicht stand halten mit 
den Veränderungen und der Geschwindigkeit des 
realen Lebens. 
Nachdem die allermeisten Beklagten wissen, daß 
sie durch die Langsamkeit der Justiz in ihrem 
rechtswidrigen Handeln geschützt sind, kommt es 
auch im Geschäftsverkehr ständig zu Fällen von 
Selbstjustiz. Eine funktionierende Wirtschaft bedarf 
einer funktionierenden Justiz. 
Im Ergebnis sei gesagt, daß Klageverfahren in 
Spanien genau wie in Deutschland nach ähnlichen 
Regeln (bis auf den Procurador) durchgeführt wer-
den, das allerdings Qualität und insbesondere die 
zeitliche Komponente dazu führen, daß man in vie-
len Situationen einfach gezwungen wird, sich zu 
seinem Nachteil, wenn überhaupt, außergerichtlich 
zu vergleichen. 
 
Unglücklicherweise sind wir Anwälte eben auf funk-
tionierende Gerichte angewiesen. Viele Mandanten 
kündigen nach der ersten Instanz das Mandat, weil 
sie der Auffassung sind, wir hätten Fehler gemacht 
und wären nicht in der Lage, beschleunigte Klage-
verfahren durchzuführen. Für die zweite Instanz 
wird dann ein anderer Anwalt gewählt.  
Durch die Langsamkeit der spanischen Gerichte 
fühle ich mich regelmäßig in meiner verfassungs-
mäßigen Garantie, meinen Beruf auszuüben, be-
hindert. 
 
 
 

Matthias Wohlfahrt 
C.C. Guadalmina Alta 

Bloque Barclays Bank, 1ap planta 
29678 Sand Pedro de Alcántara (Málaga) 
Tel: 0034-952-880855, Fax 952-88 0281 

wohlfahrt @wohlfahrt-abogados.com 

 
__________________________________________ 
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Fristen für Räumungsklagen sollen verkürzt werden 
 
Jedenfalls laut einem Gesetzesentwurf vom Juni 
2009. Hierdurch sollen die Interessen der Vermieter 
gestärkt werden durch ein kurzes Gerichtsverfahren 
und vereinfachte Räumung. Derzeit gilt Mieter-
schutz, auch wenn eine kürzere Frist vereinbart ist, 
so kann der Mieter immer darauf bestehen, minde-
stens fünf Jahre in der Wohnung zu bleiben dann, 
wenn er sie als Hauptwohnsitz bezeichnet. Vielfach 
trifft man auf die irrige Meinung, daß ein Vertrag bis 
zu einem Jahr problemlos gültig und kündbar sein. 
Das ist aber nicht der Fall. Schon wenn jemand nur 
wenige Wochen mietet und dann dort seinen 
Hauptwohnsitz aufgeschlagen hat, so genießt er 
eben diesen fünfjährigen Mieterschutz usw. 
Natürlich – wer mit der Miete in Rückstand ist, lie-
fert einen Kündigungsgrund, aber dann muß man 
jetzt jedenfalls, noch erst einen Räumungsprozeß 
führen. Es dauert einige Monate, bis man einen 

Termin bekommt und wenn dann ein Urteil schließ-
lich nach vielleicht einem Jahr rechtskräftig gewor-
den ist, so dauert es noch sechs Monate oder län-
ger, bis man einen Räumungstermin bekommt. 
In Spanien gibt es nämlich keine Gerichtsvollzieher, 
sondern die Vollstreckung von Urteilen wird durch 
das zuständige Amtsgericht am Ort vorgenommen 
und dort gibt es Wartelisten. Bis zur Räumung 
bleibt der Mieter natürlich in der Wohnung. Selbst-
hilfemaßnahmen, wie das Abstellen von Strom und 
Wasser oder Austausch der Türschlösser sind un-
zulässig.  
Die Schutzgemeinschaft hat schon seit Jahren da-
vor gewarnt, in Spanien zu vermieten. Viele sind 
Eigentümer die gerne vermieten würden, sind ab-
geschreckt oder akzeptieren nur noch Mieter, die 
eine Bankbürgschaft bringen, aber wer hat das 
schon. 

 
___________________________________________ 

 
 

Massiver Wohnungsleerstand 
 
Der typische Fall für den spanischen Bauwahn ist 
der kleine Ort Sesena, etwa 25 km südlich von 
Madrid. Hier sind 13.000 Wohnungen gebaut wor-
den – Eigentumswohnungen – sozusagen als 
Schlaf- und Vorstadt für die Großstädter aus Mad-
rid. 
Geplant waren einmal 40.000 neue Einwohner. 
Jetzt wohnen gerade mal 2.000 Menschen in der 
Siedlung von der übrigens nur ein Drittel fertigge-
stellt ist und der Rest steht leer. 
Wer schon einmal eine Wohnung gekauft hat, kann 
diese nicht weiterverkaufen, denn wer will schon 

dort hin ziehen und außerdem wird ein Käufer 
kaum eine Hypothek bekommen.  
Experten sind der Meinung, daß die Preise in Spa-
nien für Wohnungen und Immobilien jeder Art wei-
ter fallen werden und sich in zwei Jahren vielleicht 
erholt haben werden, aber bis dahin gilt weiterhin 
Krise. Nur wer kaufen will, hat jetzt gute Aussich-
ten, den Preis zu drücken. Allerdings ist es speziell 
für Ausländer sehr schwierig, in Spanien eine Hy-
pothek zu bekommen.  

 
_____________________________________________ 

 
 

 

Willkommene und unwillkommene Einwanderer 
 
In allen südlichen Ländern Europas haben wir es zu 
tun mit Überalterung, Landflucht, einer niedrigeren 
Geburtenrate und damit kann es dann dazu kom-
men oder kommt dazu, daß im Binnenland Dörfer 
und kleine Städte mehr oder weniger aussterben. 
So etwa wird berichtet von dem Ort Aguaviva in der 
Provinz Aragón, mehr oder weniger vom Ausster-
ben bedroht. Hier hat der Bürgermeister in ver-
schiedenen Ländern Anzeigen geschaltet mit dem 
Text „Spanisches Dorf sucht einwanderungswillige 
Familien“. Akzeptiert werden konnte, wer minde-
stens zwei Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 
hatte und sich verpflichtet, mindestens fünf Jahre 
am Ort zu bleiben. Im Gegenzug wurde Wohnung 
und Arbeit garantiert. Es haben sich viele Familien 
beworben und schlußendlich wurden 20 Familien 
aus Argentinien, Rumänien, Uruguay und Ecuador 

ausgewählt und jetzt ist die Einwohnerzahl von 400 
auf 700 angehoben. 
Das sind jetzt also die gewünschten Einwanderer. 
Unerwünscht sind dagegen Afrikaner, die meistens 
ohne Papiere über das Mittelmeer oder den Atlantik 
kommen (auf die Kanarischen Inseln) mit dem Ziel, 
in Spanien Arbeit und Asyl zu finden. Diese Leute 
sind absolut unerwünscht. Spanien will sie los wer-
den. Mit Marokko gibt es ein entsprechendes 
Rücknahmeabkommen, auch mit anderen kleineren 
afrikanischen Ländern, aber das funktioniert i.d.R. 
nicht oder nur sehr schlecht. Man beachte auch, 
daß die akzeptierten Einwanderer für den Ort 
Aguaviva alles aus christlichen Ländern kommen 
(Argentinien, Uruguay und Ecuador reden spa-
nisch) und Rumänen sind neuerdings EU-Mitglieder 
und schon von daher einwanderungsberechtigt.  
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Geldflußnachweis auch bei Immobilienverkäufen unter  Ausländern 
 
Bislang war es so, daß, jedenfalls unter Auslän-
dern, ein Geldflußnachweis bei einem Verkauf einer 
spanischen Immobilie nicht geführt werden mußte. 
Es genügte, wenn der Verkäufer erklärt hat, er ha-
be das Geld schon in Deutschland oder sonstwie 
im Ausland, erhalten und das wars.  
Das hat sich jetzt geändert: 

 
_________________________________________ 

 
 

Eine Vollmacht über den Tod hinaus  
 
ist nach deutschem Recht möglich, nach ausländi-
schem Recht, insbesondere also für Spanien, ist 
das nicht der Fall. Insbesondere gilt das für Bank-
vollmachten. Und hier ist auch zu bedenken, daß 
auch dann, wenn Erbe und Erblasser Ausländer 
sind, ein Kontenbestand in Spanien immer der spa-
nischen Erbschaftsteuer unterliegt. Im Übrigen sind 
auch deutsche und Schweizer Banken im Zusam-
menhang mit Vollmachten über den Tod hinaus, 
sehr zurückhaltend. So z.B. wird eine Schweizer 
Bank in Kenntnis des Todes des Kontoinhabers be-
stimmt nicht auf Grund der Vollmacht über den Tod 

hinaus, auszahlen, weil es nämlich passieren kann, 
daß am nächsten Tag der wahre Erbe mit Erb-
schein kassieren will und dann ist nichts mehr da. 
Auch der deutsche Bundesgerichtshof hat mit jüng-
stem Urteil vom 24.03.2009 entschieden, daß eine 
Vollmacht über den Tod hinaus nicht etwa den Be-
vollmächtigten berechtigt, das ganze Konto auf sei-
nen eigenen Namen zu übertragen, sondern er ist 
sozusagen verpflichtet, das betroffene Konto zu 
„erhalten“. Was damit gemeint sein soll, ist aller-
dings mir unklar. 

 
_____________________________________________ 

 
 
 

Rentenbesteuerung in Spanien 
 

Renten aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
und auch Betriebsrenten sind nach dem Doppelbe-
steuerungsabkommen Deutschland/Spanien, im 
Wohnsitzstaat steuerpflichtig.  
Im folgenden eine Aufstellung über die Höhe der 
spanischen Jahressteuer für unterschiedliche Ein-
kommen. 

Unterstellt wird ein Lebensalter von über 65 Jahren, 
der Rentenbezieher ist verheiratet. Weiter wird un-
terstellt bei der monatlichen Rente, daß es sich um 
die Gesamtheit der Rentenbezüge handelt, also 
Renten von der deutschen Rentenversicherung 
(Sozialrenten) + evtl. Betriebsrente.  

 
 
 

Monatsrente  Jahresrente  Jahressteuer  
  500   6.000 0 
1.000 12.000 0 
1.500 18.000   790,64 
2.000 24.000 2.240,24 
2.500 30.000 3.920,27 
3.000 36.000 5.600,27 

 
 
Diese Aufstellung auf Grund vieler Fragen unserer Mitglieder und als allgemeine Orientierung.  
Es gibt auch Leute, die bei Bezug von Sozial- und Betriebsrente für spanische steuerliche Zwecke nur die 
niedrigere angeben. Jedenfalls liegt die Steuerhoheit für alle Ruhestandsbezüge (ohne Beamtenpensionen) 
beim Wohnsitzstaat. Nach unseren Erfahrungen gibt es keine grenzüberschreitenden Informationen inso-
weit. 
 

 

Sie können weiterlesen! 
Bestellen Sie sich hierzu ein Probe-Exemplar 
„Grundbesitz international“  
über unseren SHOP! 
 

Mitglieder erhalten die Zeitschrift alle sechs Wo-
chen im Rahmen einer Mitgliedschaft gratis zu-
gesandt! 
 

Nicht-Mitglieder 
können die Zeitschrift abonnieren! 
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Catalán als Pflicht 
 
Das Parlament in Barcelona hat beschlossen, daß ab so-
fort in den Schulen und Universitäten nur noch auf Ca-
talán unterrichtet wird. Angeblich sollen spanisch spre-
chende Familien und deren Kinder entsprechend auch 
gefördert werden und das Ziel des Ganzen ist, daß die 
Kinder bei Abschluß der Schule, Catalán, Spanisch und 
Englisch sprechen.  
Ein weiterer Schritt in Richtung Volksverblödung durch 
Separatisten und Sozialisten. Es glaubt doch keiner, daß 
die Schüler, auch der Volksschule, plötzlich dreisprachig 

aufwachsen. Wer überhaupt nur Catalán kann und kein 
Spanisch, der hat beruflich keine Chance, jedenfalls nicht 
außerhalb von Cataluna, aber auch dort werden natürlich 
Spanischkenntnisse verlangt, denn in der Tourismus-
branche wird ausschließlich Spanisch gesprochen z.B., 
das Ganze ein hoffnungsloser Unfug und das Ganze 
auch noch gewachsen auf sozialistischem Mist, weil 
nämlich die Regierung Rodriguez Zapatero auf die Stim-
men der Separatisten für eine Mehrheit in Madrid ange-
wiesen ist. 

__________________________________________ 
 

Guardia civil sucht nach Schwarzbauten 
 
Laut Pressemitteilung hat die Guardia civil bereits all-
gemein im Bereich Málaga, die mit dem Buchstaben A 
anfangen untersucht und dabei in 2.000 Fällen 
Schwarzbauten festgestellt und an die Behörden ent-
sprechende Mitteilungen gemacht. 
Was dann passiert, steht dahin.  
Nach unserer Erfahrung jedenfalls gibt es nur in ganz 
seltenen Fällen Abrißverfügungen und im Übrigen be-
ziehen sich die Untersuchungen auf den Bau von grö-
ßeren Wohnanlagen, die nicht ordnungsgemäß ge-
nehmigt wurden.  

Wie gesagt, sind schon 2.000 illegale Bauwerke ermit-
telt worden. Derzeit ist man beim Buchstaben B. Be-
troffen sind nicht nur die Eigentümer, sondern auch 
Behörden, die, im Gegensatz zum geltenden Recht, 
Baugenehmigungen erteilt haben. 
Im übrigen gilt der alte Grundsatz, daß in Spanien nie 
etwas so heiß gegessen wie gekocht wird, d.h., auch 
wenn jetzt die Guardia Civil illegale Baumaßnahmen 
feststellt, so ist es doch sehr die Frage, ob das irgend 
eine Folge hat bzw. ob nicht dann doch letztlich die 
Möglichkeit besteht, eine nachträgliche Legalisierung 
zu erreichen.  

_______________________________________________ 
 

Vorsicht vor Trickbetrügern 
Auch viele kriminelle Deutsche sind unterwegs 
 
Deutsche und andere Ausländer in fremden Landen sind 
grundsätzlich schon wegen fehlender Sprachkenntnisse 
verunsichert und es besteht von daher von vorne herein 
ein gewisses Vertrauen, wenn man auch geschäftlich mit 
Landsleuten zu tun hat. Die Zeitung „Surdeutsche“ be-
richtet in der Ausgabe vom 02.07.2009 von einigen bei-
spielhaften Fällen. Es geht nicht nur um die üblichen 
Tricks an der Autobahn, wo nach vorgetäuschten oder 
tatsächlichen Fahrzeugmängeln irgendwelche „Helfer“ 
auftauchen und dann die Koffer klauen. Berichtet wird 
auch von einer Deutschen, die im Parkhaus eines Ein-
kaufszentrums am Auto einen Platten vor fand und ein 
Landsmann sich dann bereit erklärte, mit zu helfen, das 
Reserverad zu montieren usw. 
Tatsächlich hatte er es auf das Gepäck der Frau abge-
sehen und diese ist nur geistesgegenwärtig einem Raub 
zuvor gekommen, indem sie unter einem Vorwand die 
Polizei benachrichtigte und die haben dann den Kriminel-
len festgenommen. 
 

Deutsche unter sich, wie bereits gesagt, stellen ein 
Hauptproblem dar.  
So werden an ahnungslose Landsleute mit gefälschten 
Papieren Immobilien verkauft, versteht sich zum sehr 
günstigen Preis. Das Vertrauen ergibt sich daraus, daß 
die Betrüger eben Deutsch reden und auf die Weise ei-
nen Vertrauensvorschuß haben.  
 

Vorsicht auch bei Stellenangeboten. Da wird angeblich 
ein Hausmeister für Mallorca gesucht. Der bewirbt sich 
und wird aufgefordert, erst mal eine Kaution von 400 Eu-
ro per Western Union zu überweisen und das wars dann.  
 

Natürlich gibt es auch die Telefontricks. Wer einen Job 
sucht, wird aufgefordert, eine bestimmte Telefonnummer 
mit der Vorwahl 807 anzurufen. Da wird Minuten lang 

dummes Zeug daher geredet, aber für teures Geld und 
Vorsicht insbesondere bei billigen Verkaufsangeboten, 
auch von Deutschen oder insbesondere wenn Vorkasse 
verlangt wird.  
 

Ein bekannter Trick ist auch, daß man einen Landsmann 
oder eine Landsfrau anspricht mit der Behauptung, man 
sei bestohlen worden, das Auto sei weg, Opfer eines 
Einbruchs usw. und man brauche etwas Geld. Ange-
sichts der Jammergeschichte wird dann dem hilfsbedürf-
tigen Landsmann gerne das Geld gegeben und das wars 
dann.  
 

Auch viele unqualifizierte Handwerker bieten ihre Lei-
stung an. Entweder sie nehmen Vorkasse und dann sieht 
man sie nie wieder oder sie leisten schlechte Arbeit (sind 
ja keine Fachleute) und verschwinden dann mit dem er-
haltenen Geld.  
 

Ein anderer deutscher Krimineller ist auf die Idee ge-
kommen, aus Deutschland Restpostenware nach Spa-
nien zu ordern. Kurz vor Eintreffen der Lieferung leitete 
der Betrüger die Bestellung zu einem Parkplatz in der 
Nähe, wo dann die Übergabe erfolgte. Geld hat die Lie-
ferfirma nie gesehen, denn Name, Wohnsitz und Firma 
waren gefälscht.  
 

Also insbesondere Vorsicht bei Geschäften im Umgang 
mit Landsleuten. In der Regel ist es nicht möglich an 
Schadenersatz zu kommen, denn die sind im Ausland, 
z.B. in Spanien, untergetaucht und die spanische Polizei 
ist natürlich auch nicht sehr interessiert, wenn Ausländer 
sich untereinander betrügen. 
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